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1. Ehrungen durch den Polizei-Sportverein 
 München e.V. 
 
 1.1 Ehrenurkunde 
 
 1.2 Ehrennadel in Bronze 
 
 1.3 Ehrennadel in Silber 
 
 1.4 Ehrennadel in Gold 
 
 1.5 Ehrenpräsent 
 
 1.6 Vereinswappen in Bronze 
 
 1.7 Vereinswappen in Silber 
 
 1.8 Vereinswappen in Gold 
 
 1.9 Ehrenplakette in Bronze 
 
 1.10 Ehrenplakette in Silber 
 
 1.11 Ehrenplakette in Gold 
 
 1.12 Ehrenmitgliedschaft 
 
 1.13 Ehrenpräsident 



Zu 1.1: Die Ehrenurkunde wird verliehen für im Geschäftsjahr vollbrachte Leistungen, die 
 über das durchschnittliche Niveau hinausragen. Sie wird für alle Bereiche des 
 Vereinslebens verliehen.  
 
Zu 1.2: Die Ehrennadel in Bronze wird für 10jährige ununterbrochene Mitgliedschaft 
 verliehen. 
 
Zu 1.3: Die Ehrennadel in Silber wird für 20jährige ununterbrochene Mitgliedschaft verliehen. 
Zu 1.4: Die Ehrennadel in Gold wird für 30jährige ununterbrochene Mitgliedschaft verliehen. 
 
Zu 1.5: Ein Ehrenpräsent wird für 40jährige und  50jährige ununterbrochene Mitgliedschaft 
 verliehen, wobei das Präsent für 50jährige Mitgliedschaft der Länge der Mitgliedschaft 
 entsprechender ausfallen soll. 
 
 
Zu 1.6:    Das Vereinswappen in Bronze wird für 10jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft 
     einer Abteilung oder des Präsidiums verliehen. 
 
 
Zu 1.7: Das Vereinswappen in Silber wird für 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft einer 
 Abteilung oder des Präsidiums verliehen. 
 
 
Zu 1.8: Das Vereinswappen in Gold wird für 20jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft 
 einer Abteilung oder des Präsidiums verliehen. 
 
 
Zu 1.9: Die Ehrenplakette in Bronze wird verliehen für: 

- den Titel eines Bayerischen Meisters 
- die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft 
- für besondere Verdienste 

 
Zu 1.10: Die Ehrenplakette in Silber wird verliehen für: 

- den Titel eines Deutschen Meisters 
- die Teilnahme an einer europäischen Meisterschaft 
- für besondere Verdienste 
 

Zu 1.11: Die Ehrenplakette in Gold  wird verliehen für: 
- den Titel eines Europäischen Meisters 
- die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft oder der Olympischen Spiele 
- für besondere Verdienste 



Zu 1.12: Die Ehrenmitgliedschaft wird für besonders herausragende Verdienste um den 
 Polizei-Sportverein verliehen: 

- wenn der Rahmen der Ehrungen (Nrn. 1.1 bis 1.11) ausgeschöpft ist 
- wenn ein Verdienst nicht durch Ehrungen nach Nrn. 1.1 bis 1.11 gewürdigt werden 

kann. 
Das Ehrenmitglied ist von allen Beiträgen befreit und berechtigt, alle Sportarten 
auszuüben. Gesonderte Kosten der Sportausübung bleiben davon unberührt. 

 
 
Zu 1.13: Zum Ehrenpräsidenten werden Personen ernannt, 

- die das Amt eines der Vereinsvorsitzenden abgegeben haben, 
- die 10 Jahre eine Funktion im Präsidium tatsächlich ausgeführt haben, oder 
- die aus anderen Gründen für dieses Amt prädestiniert sind. 

 
 

 Ehrenpräsidenten dürfen keine aktive Funktion in der Vorstandschaft ausüben. Der 
Ehrenpräsident ist von allen Beiträgen befreit und berechtigt, alle Sportarten 
auszuüben. Gesonderte Kosten der Sportausübung bleiben davon unberührt. 

 
Ehrungen werden durch die Vorstandschaft mit einfacher Mehrheit, die der Ehrenmitgliedschaft 
und des Ehrenpräsidenten mit qualifizierter Mehrheit der an- 
wesenden Vorstandschaftsmitglieder beschlossen. Vorschlagsberechtigt ist jedes Mitglied der 
Vorstandschaft. 
 
Die Ehrungen können, wenn nicht ein Zeitrahmen vorgesehen ist, jährlich aus gesprochen 
werden; die Ehrenmitgliedschaft und der Ehrenpräsidentschaft gelten bis zum Widerruf oder dem 
Ableben. 
 
 
Alle Ehrungen werden grundsätzlich mittels einer Urkunde ausgesprochen. Die Ernennung einer 
Ehrenmitgliedschaft und des Ehrenpräsidenten werden weiterhin durch Überreichung der 
Ehrennadel in Gold ausgesprochen. Zum Ehrenwappen und zur Ehrenplakette werden auf den 
Urkunden die Leistungen des Geehrten dargestellt. 
 
Eine ausgesprochene Ehrung kann unter der gleichen Voraussetzung, wie sie beschlossen wurde, 
widerrufen werden. Der Widerruf wird der Person schriftlich unter Angabe der Gründe mitgeteilt. 
 


